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§ 1 Begriffsbestimmungen 

SR – Schiedsrichter/-in     SRA – Schiedsrichterassistent/-in 

BEO – Schiedsrichterbeobachter/-in 

KK – Kreisklasse      KL – Kreisliga 

VK – Vogtlandklasse     VL – Vogtlandliga 

LK – Landesklasse 

HRT – Hausregeltraining     LA – Lehrabend 

VFV – Vogtländischer Fußball-Verband  SFV – Sächsischer Fußball-Verband 

 

§ 2 – Personenkreis  

Diese Richtlinie gilt für alle offiziell bestätigten und bestellten SR, SRA sowie BEO 
und weiteren Offiziellen im Rahmen des Schiedsrichterwesens des Vogtländischen 
Fußball-Verbandes. 

 

§ 3 – Schiedsrichterausbildung und -voraussetzungen  

Für die Gewinnung von Schiedsrichtern und ihrer Anmeldung bei einem 
Kreisverband sowie der Teilnahme am Lehrgang und an der Prüfung trägt der 
Mitgliedsverein des Lehrgangsteilnehmers die Verantwortung. 

Schiedsrichter kann werden, wer 

1. über Interesse am Schiedsrichterwesen und am Fußball-Sport hat 

2. sich für geeignet hält und aufgrund seiner physischen und psychischen 
Konstitution in der Lage ist, die damit verbundenen Aufgaben wahrzunehmen 

3. zum Zeitpunkt der Anmeldung an einem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang das 12. 
Lebensjahr vollendet hat.  

(Minderjährige Lehrgangsteilnehmer bedürfen der schriftlichen 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten für den Lehrgang und bei 
bestandener Prüfung für die spätere Schiedsrichtertätigkeit) 

4. Mitglied bei einem im SFV registrierten Verein ist.  

(Bei Anmeldung zu einem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang ist die Mitgliedschaft 
in einem Mitgliedsverein nachzuweisen) 

5. die Teilnahme an einem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang (Regelkunde und Lauf-
Test), der vom VFV in der Regel an 5-6 Tagen zu je 5-6 Unterrichtsstunden 
veranstaltet wird, erfolgreich absolviert 
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6. einen Internetzugang und E-Mailadresse hat sowie über 
Computergrundkenntnisse verfügt 

7. eine Erreichbarkeit über Mobiltelefon oder Festnetztelefon gewährleisten kann 

8. ein ausgeprägtes Maß an Einsatzbereitschaft, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit 
bei Ansetzungen besitzt 

 

§ 4 – Laufbahn der Schiedsrichter  

4.1 Nach erfolgreich abgelegtem Schiedsrichter-Anwärterlehrgang werden die 

Schiedsrichter gemäß Alter im Nachwuchsbereich oder in der Kreisklasse Herren 

angesetzt.  

4.2 Durch regelmäßige Beobachtungen werden SR und SR-Anwärter in die 

nächsthöhere Spielklasse gesichtet und bewertet.  

4.3 Die Einstufung als SR-Anwärter einer Spielklasse obliegt dem SR-Ausschuss und 

wird in der Regel vor jeder Spielzeit durchgeführt. 

4.4 Persönliche SR-Anfragen zur Einstufung als Anwärter in die nächsthöhere 

Spielklasse sind beim SR-Ausschuss zu stellen. 

 

§ 5 – Beobachtungen  

5.1 SR-Beobachtungen werden nicht offiziell angekündigt. 

5.2 Beobachtungen werden im DFBnet eingetragen und es wird nur der neue 
Beobachtungsbogen im DFBnet verwendet. 

5.3 Der Beobachtungsmaßstab orientiert sich am Standard des Sächsischen 
Fußball-Verbandes. 

5.4 Das Ergebnis der Beobachtungen wird zur Einstufung herangezogen. 

5.5 Die Anwärter erhalten bis zu 4 Beobachtungen pro Spieljahr in der Spielklasse, in 
welche sie aufsteigen sollen.  

5.6 Alle SR erhalten Beobachtungen nach Erfordernis. Schwerpunkt hierbei bildet die 

Sichtung von talentierten und entwicklungsfähigen Schiedsrichtern. 

5.7 Zusätzliche Beobachtungen können jederzeit durch den SR-Ausschuss bei 

Auffälligkeiten bzw. Vorkommnissen angesetzt werden. Wird die Norm von 200 

Punkten nicht erreicht, erfolgt eine weitere Beobachtung. Bei wiederholter 

Nichterreichung der Norm entscheidet der SR-Ausschuss über die bestehende 

Einstufung. 

5.8 Beobachtungen im Bereich des VFV werden von eingestuften Beobachtern 

durchgeführt. Eingestufte Beobachter sind alle Sportfreunde, die zu Beginn des 
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jeweiligen Spieljahres durch den Schiedsrichterausschuss des VFV berufen und 

durch den Vorstand des VFV bestätigt wurden. 

5.9 Die Anzahl und Auswahl der Kreisbeobachter wird durch den 

Schiedsrichterausschuss nach qualifizierten Gesichtspunkten vorgenommen. 

Das sind unter anderem die eingestufte Spielklasse, Dauer der Tätigkeit als 

Schiedsrichter oder -Assistent und Zuverlässigkeit. 

 

§ 6 – Einstufung  

6.1 Die Schiedsrichter der Leistungsklassen VL, VK, KL und KK werden durch den 

Schiedsrichterausschuss des VFV eingestuft. 

6.2 Antrag auf Einstufung als reiner Schiedsrichter-Assistent: 

Auf Antrag beim Schiedsrichterausschuss kann eine Einstufung als reiner 

Schiedsrichter-Assistent erfolgen. Über die Einstufung entscheidet als letzte Instanz 

der Schiedsrichterausschuss des VFV. Dauerhafte Schiedsrichter-Assistenten 

müssen einen der folgenden Bedingung erfüllen: 

- Mindestens 10 Jahre aktiver Schiedsrichter 

- Mindestens 50 Jahre alt 

- Ernsthafte gesundheitliche Einschränkungen 

6.3 Kriterien zur Einstufung 

Um als Schiedsrichter und/oder als Schiedsrichter-Beobachter für das Spieljahr 

eingestuft zu werden, müssen die in dieser Qualifikationsrichtlinie dargestellten 

Anforderungen erfüllt werden. Als Kriterien gelten: 

a) Ansetzbarkeit durch das DFBnet /Erfüllung der Spielaufträge in allen Spielklassen) 

 SR der Einstufung VL und VK müssen ein Mindest-Soll von 20 Einsätzen als SR 

und/oder SRA pro Saison absolvieren, davon sind mindestens 10 Spiele in der 

ersten Halbserie und mindestens 10 Spiele in der zweiten Halbserie als 

Schiedsrichter und/oder Schiedsrichterassistent zu leiten.  

 SR der Einstufung KK und Nachwuchs müssen ein Mindest-Soll von 15 Einsätzen 
als SR und/oder SRA pro Saison absolvieren, davon sind mindestens 8 Spiele in der 
ersten Halbserie und mindestens 7 Spiele in der zweiten Halbserie als Schiedsrichter 
und/oder Schiedsrichterassistent zu leiten  

 

Bei Nichterfüllung entscheidet der Schiedsrichterausschuss über die bestehende 
Einstufung. 

b) Neben den Leistungsnachweisen aus Beobachtungen und Qualifikationstest 
spielen bei der Auswahl der SR für VL, VK und KL die individuelle Perspektive des 
Schiedsrichters und die Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. 
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c) Einhaltung der Ordnungen und exakte Abrechnung der Entschädigungen + 
Reisekosten. 

Wohnen Schiedsrichter außerhalb des Vogtlandkreises, dürfen diese erst ab der 
Kreisgrenze abrechnen. 

d) Alle Schiedsrichter müssen 2 HRT pro Saison absolvieren und an mindestens 3 
LA teilnehmen, wobei mindestens ein LA pro Halbserie besucht werden muss. Eine 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen in anderen Kreisverbänden kann nach 
der Einreichung eines entsprechenden Nachweises angerechnet werden. 

Bei Nichterfüllung HRT erhält der SR in seiner eingestuften Leistungsklasse des 
Herrenbereiches bis zur erfolgreichen Ablegung des zusätzlichen HRT keine 
weiteren Ansetzungen als SR oder SRA. Erfüllt ein SR den zusätzlichen HRT nicht, 
entscheidet der SR-Ausschuss über die bestehende Einstufung. Über Sonderfälle 
der Nichtabgabe entscheidet der SR-Ausschuss. Eine verspätete Abgabe des HRT 
wird als Nichtteilnahme und demzufolge als Nichterfüllung gewertet. 

Bei Nichterfüllung der LA entscheidet der SR-Ausschuss über die bestehende 
Einstufung. 

e) Über besondere Vorkommnisse, die eventuell vom Sportgericht zu behandeln 
sind, ist der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses umgehend zu informieren. 

Dazu zählt auch ein Feldverweis eines Schiedsrichters, der aktiv als Spieler oder 
Trainer für eine Mannschaft aktiv ist. Der betreffende Spieler hat selbst den 
Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses zu informieren. 

f) Eine Verlängerung des elektronischen Schiedsrichterausweises erfolgt nur, wenn 
der SR oder BEO durch seinen Verein zum neuen Spieljahr (Stichtag 01.07.) 
gemeldet wurde. 

g) Für Schiedsrichter in Leistungsklassen oberhalb des Kreisverbandes gelten die, 
durch die jeweiligen Schiedsrichterausschüsse getroffenen Altersgrenzen. 

Eine Altersbegrenzung für Spielleitungen als Schiedsrichter und Schiedsrichter-
Assistent von Spielen in den Klassen des VFV ist nicht festgelegt. 

Der Schiedsrichterausschuss des VFV trifft in letzter Instanz die Entscheidung über 
die altersmäßige Tauglichkeit der Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten. 

h) Jeder Schiedsrichter kann auf eigenen Wunsch in eine niedrigere Spielklasse 
herabgestuft werden. Diese Schiedsrichter melden dies schriftlich bis zum 30.04. des 
Spieljahres beim Schiedsrichterausschuss des VFV.  

i) Der digitale Schiedsrichterausweis wird durch den Schiedsrichterausschuss online 
verlängert, wenn der Schiedsrichter die Vorgaben bezüglich Spiele, Lehrabende und 
Hausregeltraining erfüllt hat. 

j) Die Schiedsrichter der VL + VK und der Coaching-Gruppe sind dazu angehalten, 
sich für die Hallenwettkämpfe im Futsal oder Hallenfußball zu melden. 
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§ 7 – Qualifikationstest Vogtlandliga und Vogtlandklasse 

7.1 Für die beiden höchsten Spielklassen des Vogtlandes, der Vogtlandliga und der 
Vogtlandklasse, ist jährlich ein Qualifikationstest erfolgreich abzulegen. 

Der Teil A des Qualifikationstests besteht aus einem Athletik-Teil. Es muss der 
Helsen-Test absolviert werden. Dieser besteht aus zwei Komponenten:  

bis einschließlich 35 Jahre über 35 Jahre 
Langstrecke Langstrecke 

20 x 150 m in 40 sec. 20 x 150 m in 45 sec. 

20 x 50 m in 40 sec. 20 x 50 m in 40 sec. 
Kurzstrecke Kurzstrecke 

6 x 40 m-Sprint in 7 sec. 6 x 40 m-Sprint in 8 sec. 

 

Beim Helsen-Test werden zuerst die Langstrecke und dann die Kurzstrecke 
gelaufen. Wird die vorgegebene Zeit bei der Kurzstrecke einmal verfehlt, ist im 
Anschluss sofort ein siebenter Durchgang möglich. Bei zwei gescheiterten 
Versuchen gilt der Helsen-Test als nicht bestanden.   

Bei der Langstrecke ist das Überschreiten der vorgegebenen Zeit einmal erlaubt, 
wobei die letzte Runde bestanden werden muss. Andernfalls gilt der Helsen-Test als 
nicht bestanden. 

Der Teil B des Qualifikationstests ist eine individuell abzulegende Regelprüfung.  

 

7.2 Für SR aus Vogtlandliga und -klasse sowie für Anwärter in die Vogtlandklasse ist 
die Erbringung des Qualifikationstests zwingend erforderlich. 

7.3 Das Absolvieren des Qualifikationstests auf freiwilliger Basis kann bei SR in der 
Einstufung KL, KK oder Nachwuchs-SR beim SR-Ausschuss angefragt werden. 

7.4 Wird der Qualifikationstest zu den angebotenen Terminen nicht erfüllt, kann eine 
sofortige Rückstufung in eine tiefere Spielklasse erfolgen. 

 

§ 8 zusätzliche Anforderungen an SR 

8.1 Nichtantreten, dass durch den Schiedsrichterausschuss als schuldhaft 
entschieden wird, ist dem Sportgericht des Kreisverbandes zwecks Einleitung 
eines Sportgerichtsverfahrens zu übergeben. Der Schiedsrichter ist vorher zur 
Stellungnahme aufzufordern. Bei schuldhaften Nichtantreten entscheidet der 
Schiedsrichterausschuss des VFV über die weitere Einstufung. Bei dreimaligem 
schuldhaften Nichtantreten erfolgt ein Antrag auf Streichung von der 
Schiedsrichterliste. 

8.2 Alle SR sind verpflichtet ihr DFBnet-Profil regelmäßig zu aktualisieren und alle 
Sperrtermine rechtzeitig einzutragen. 
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8.3 Die Einstufungen für die LK müssen vom Vorstand bestätigt werden. 

8.4 Alle SR sind verpflichtet, die durch den Schiedsrichter-Ansetzer übertragenen 
Spielleitungen zu erfüllen. Kurzfristige Absagen sind grundsätzlich zu vermeiden 
und glaubhaft nachzuweisen, andernfalls werden diese als Nichtantreten 
gewertet.  

Kurzfristige Ansetzungen durch den Schiedsrichter-Ansetzer (ab Donnerstag 18 
Uhr) bzw. kurzfristige Absagen durch den SR oder SRA (ab Mittwoch 18 Uhr) 
haben beiderseits nur durch telefonischen Kontakt (keine SMS oder WhatsApp) 
zu erfolgen. 

8.5 Sämtliche per DFBnet versendete Ansetzungen sind durch den SR bzw. SRA bis 
spätestens Mittwoch 18:00 Uhr zu bestätigen. Erfolgt bis dahin keine 
Bestätigung, ist es dem Ansetzer vorbehalten, eine Änderung der Ansetzung 
vorzunehmen und den betreffenden Schiedsrichter wieder abzusetzen. In diesem 
Fall wird das nicht bestätigte Spiel als Rückgabe gewertet.  

8.6 Unverhältnismäßig viele Spielabsagen stellen ein Nichtbefolgen dieser 
Anordnung dar. Ab der 10. Rückgabe in der laufenden Saison wird der 
betreffende Schiedsrichter zu einer Aussprache eingeladen. Bei minderjährigen 
Schiedsrichtern findet diese Aussprache gemeinsam mit einem Vereinsvertreter 
statt. 

8.7 SR und SRA dürfen Spielleitungen nur in Abstimmung mit dem Schiedsrichter-
Ansetzer übernehmen, wenn Sie keinen offiziellen Spielauftrag erhalten haben. 
Der Tausch des SR mit einem qualifizierten SRA bei einem Spielauftrag darf 
auch nur in Absprache mit dem Schiedsrichter-Ansetzer erfolgen. 

8.8 Die SR haben die Pflicht sich am Spieltag über ggf. erfolgte Veränderungen der 
übernommenen Spielleitung rechtzeitig zu informieren. (Spielortwechsel, 
Veränderung Anstoßzeit etc.) 

8.9 Die Schiedsrichter bzw. Schiedsrichter-Assistenten haben die Pflicht die 
Spielberichte online im DFBnet wahrheitsgemäß auszufüllen. Ausgesprochene 
Strafen dürfen nicht abgeändert bzw. weggelassen werden.  

Bei bewusster Falscheingabe verschiedener Daten behält sich der 
Schiedsrichterausschuss des VFV vor, drastische Maßnahmen gegen die 
entsprechenden Schiedsrichter zu ergreifen.  

 

§ 9 Coaching-Gruppe 

9.1 Ausgewählte junge und entwicklungsfähige SR werden vor Saisonbeginn für die 
Coaching-Gruppe durch den Schiedsrichterausschuss des VFV nominiert. Um 
die Leistungspotenziale in den einzelnen Spielklassen bestmöglich ausschöpfen 
zu können, wird die Gruppe auf höchstens 15 Teilnehmer beschränkt und in 
einen A-Kader und einen Anschlusskader unterteilt. Das Maximalalter für die 
Mitgliedschaft in der Coaching-Gruppe beläuft sich auf 23 Jahre (Stichtag 01.07.) 

9.2 Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, regelmäßige Verfügbarkeit für die Ansetzer 
und die Erfüllung des SR-Solls setzt die Mitgliedschaft in der Coaching-Gruppe 
voraus. Die Mitglieder sollen auf die Aufgaben in höheren Spielklassen 
vorbereitet werden. 
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9.3 Folgende „Basic-Normen“ sind für die Erreichung unabdinglich: 

 

- Lauftest „Helsen-Test“:  

Langstrecke 

20 x 150 m in 30 sec. 

20 x 50 m in 40 sec. 

Kurzstrecke 

6 x 40 m-Sprint in 6,5 sec. 
 

- beim Regeltest sind mindestens 80% der zu erreichenden Punkte zu erzielen 

9.4 Die Teilnehmer erhalten über die jeweilige Saison verteilt mindestens 3 

Beobachtungen. Den Teilnehmern des A-Kaders wird ein Coach zur Seite 

gestellt, die Zusammenarbeit untereinander wird zwischen den beiden individuell 

abgestimmt. 

9.5 auf Vorschlag des Verantwortlichen der Coaching-Gruppe kann der 

Schiedsrichter Änderungen der Zusammensetzung der Coaching-Gruppe 

vornehmen, insbesondere bei Nichterfüllung der in 8.2 + 8.3 aufgeführten 

Vorgaben. 

 

§ 10 Verhalten auf Sportplätzen, in Stadien und im Internet  

10.1 Der SR hat seiner Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden. Schiedsrichter 

haben sich, als Zuschauer bei einem Spiel stets jeglicher Kommentare über die 

Leistung des Unparteiischen des Spiels gegenüber Dritten zu enthalten. In 

erforderlichen Fällen sollten Sie diese unterstützen bzw. hilfreich zur Seite 

stehen. 

10.2 Der SR soll immer höflich und souverän auftreten. Spieloffizielle sind so 

anzusprechen, wie man selbst angesprochen werden möchte. Dies gilt auch für 

Unterhaltungen mit Zuschauern vor, während und nach dem Spiel. 

10.3 Jeder Schiedsrichter sollte sich darüber bewusst sein, dass das Internet ein 

öffentliches Medium ist und Texte, Bilder, Videos und Spielberichte für viele 

sichtbar sind. 

10.4 Bei Fehlverhalten von Schiedsrichtern auf Sportplätzen, in Stadien oder im 

Internet behält sich der Schiedsrichterausschuss des VFV vor, Maßnahmen 

gegen die entsprechenden Schiedsrichter zu ergreifen. 

 

Die Schiedsrichter-Qualifizierungs-Richtlinie tritt ab dem 01.07.2022 in Kraft und ist 
verbindlich.  


